
J eder wirtschaftlich Tätige benötigt
Aufzeichnungen über die Geschäfts-
vorfälle und die Lage seines Unter-

nehmens. Selbst wenn er nicht der Buch-
führungspflicht unterliegt, muß er seinen
Gewinn durch eine Einnahme-Überschuß-
Rechnung ermitteln und hat zusätzliche
Aufzeichnungpflichten, z. B. für die Um-
satzsteuer, das Lohnkonto, Kosten für Be-
wirtungen und Geschenke oder Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens. Die 
damit verbundenen Aufwendungen, der Ar-
beitsanfall und die personellen Vorausset-
zungen bringen irgendwann einmal die
Überlegung, ob die Buchführung im eige-
nen Hause oder außer Haus angefertigt wer-
den sollte. 

Kennzahlen-Lieferant
Eine Auslagerung an externe Dienstleister
spart Mühe und Zeit, ist jedoch nicht billig.
Aber auch die eigene Buchführung verur-
sacht schließlich Kosten, wenn auch bis-

weilen nur kalkulatorische. Dennoch ist ins-
besondere die eigene kaufmännische Buch-
führung für den Betrieb von großer Bedeu-
tung. Sie vermittelt bei täglicher, vollstän-
diger und richtiger Verbuchung aller 
Geschäftsvorfälle einen zuverlässigen
Überblick über die aktuelle Vermögens-
und Ertragslage. Auf ihre Zahlen gestützt,
lassen sich Liquiditätslage und Kreditbedarf
des Unternehmens ermitteln. Außerdem lie-
fert sie Daten für Forderungseingänge so-
wie Zahlung der Verbindlichkeiten und er-
möglicht eine Übersicht über entstandene
Kosten oder getätigte Investitionen. Soweit
es sich um Einzelunternehmen oder Perso-
nengesellschaften handelt, läßt sich die
Höhe der Privatentnahmen und -einlagen
aus dem und in das Betriebsvermögen ab-
lesen.
In jedem Falle muß vor einer schnellen Aus-
lagerung der Finanzbuchhaltung sowie Ko-
sten- und Leistungsrechnung gewarnt wer-
den. Vor allem angesichts ihrer ursprüngli-
chen Rolle als Grundlage für die Ermittlung
und Überwachung des Unternehmenser-
folgs. Gerade Sanitär- und Heizungsbetrie-
be sollten ihre Kostensituation stets im Au-
ge behalten und die Finanzbuchführung so-
wie mit ihrer Hilfe zu erstellende Kennzif-
fern für das Controlling als wichtiges
Informationssystem sehen. Allerdings ist es
mit der reinen Finanzbuchführung nicht ge-
tan. Daneben sind – je nach Erfordernis –
noch einige Nebenbuchführungen notwen-
dig oder zumindest zweckmäßig. Dazu
gehören die Lohnbuchhaltung, wenn Ar-
beitnehmer beschäftigt werden, ein Lager-
buch bzw. eine Lagerkartei oder das Anla-
geverzeichnis. All das läßt sich nur im er-
forderlichen Ausmaß und mit der gebote-
nen Genauigkeit bewältigen, wenn Zeit und
Fachkenntnisse vorhanden sind. Ohne ein
Mindestmaß an Büroarbeit ist indessen,
auch wenn die Buchführung einem exter-
nen Experten übertragen wird, ohnehin

nicht auszukommen. Es gibt Büroarbeiten,
wie u. a. Bestellungen, Schriftwechsel, die
sich nicht auslagern lassen.

Externe Kapazitäten
Eine Buchführung außer Haus ist zu emp-
fehlen, wenn der Geschäfts- oder Betriebs-
inhaber selbst keine Zeit dafür hat und/oder
ihm die nötigen Fachkenntnisse fehlen. Er
könnte natürlich einen qualifizierten Buch-
halter beschäftigen. Derartige Spezialisten
dürften aber für kleinere Betriebe zu teuer
sein. Immerhin müssen ihrem Gehalt die
Kosten für den externen Experten gegenge-
rechnet werden. Zugunsten der Außer-
Haus-Vergabe wird außerdem angeführt,
daß der externe Fachmann die behördlichen
handels- und steuerrechtlichen Richtlinien
im Rahmen der Finanzbuchhaltung und der
Jahressteuererklärung in der Regel viel bes-
ser kennt, als das betriebsintern möglich ist.
Hinzu kommen dessen besonders lei-
stungsfähiges EDV-Programm, die Mög-
lichkeit des Branchenvergleichs sowie die
von Erlös- und Kostenstrukturanalysen und
Leistungskalkulationen.
Zu beachten ist aber, daß nur bestimmte 
Personen oder Vereinigungen zur Buch-
führungshilfe berechtigt sind. Hierzu zählen
Steuerberater und -bevollmächtigte, Wirt-
schaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer so-
wie auch Rechtsanwälte. Ihre Dienstlei-
stung erstreckt sich auf das Führen von
Büchern und Aufzeichnungen und die Auf-
stellung von Abschlüssen und umfaßt die
Einrichtung der Buchführung, das Kontie-
ren von Belegen, vorbereitende Abschluß-
arbeiten und die Erstellung des Jahresab-
schlusses. Externe Rechenzentren, Bilanz-
buchhalter und Buchführungshelfer dürfen
entsprechend dem Steuerberatungsgesetz
nur einen Teil der Buchführungsarbeiten
übernehmen.

Kosten und Nutzen
Die sorgfältige Abwägung der Pro- und
Contra-Argumente für interne oder externe
Buchhaltung basiert vorzugsweise auf ei-
nem Kostenvergleich, besser gesagt eine
Kosten-Nutzen-Analyse. Bei Vergabe an ei-
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Zahlen auslagern?
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Neben speziellem Fach-
wissen erfordert die Buch-
haltung einiges an Arbeits-
aufwand und personellen
Voraussetzungen. Besonders
kleine und mittlere Hand-
werksbetriebe denken da 
oft über eine teilweise oder
vollständige Auslagerung
nach. Wo deren Reize und
Tücken liegen und was 
für die Buchführung im Hau-
se spricht, ist Thema des 
folgenden Fachbeitrages.
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nen Dienstleister sind neben dem Kaufpreis
Kosten der Vertragsanbahnung, -vereinba-
rung, -abwicklung, -kontrolle und -anpas-
sung zu entrichten. Bei der Nutzenmessung
gelangt man begreiflicherweise nicht zu ex-
akten Vergleichswerten. Hier sollte man die
kompletten Vorteile der Buchhaltung und
des mit ihrer Hilfe möglichen Controlling
auflisten und zugrunde legen. Weitere Kri-
terien, die als Entscheidungshilfe dienen
können, sind Unsicherheit, Zentralität,
Komplexität und Häufigkeit der Leistung.
Als Faustregel gilt: Zentrale Aufgaben, wie
Verbuchung, sollte jedes Unternehmen
selbst durchführen.
Ergebnis des Vergleichs wird überwiegend
sein, daß die Außer-Haus-Buchhaltung nur
teilweise in Betracht kommt. Die Buchhal-
tung läßt sich in die Bereiche Einrichtung
mit Orientierungsrahmen und Kontenplan,
regelmäßige Verbuchung der Geschäftsvor-
fälle und Jahresabschluß einteilen. Wer hier
selbst nicht über die nötigen Fachkenntnis-
se verfügt, muß gegebenenfalls abwägen, ob
er die Buchhaltung von einem externen 
Experten einrichten läßt und/oder die Er-
stellung des Jahresabschlusses und der
Steuererklärungen an ihn weitergibt. Ist die
Buchhaltung eingerichtet, kann man mit der
nötigen Fachkenntnis die laufenden Ge-
schäftsfälle selbst verbuchen. Durch deren
zeitnahe Verbuchung läßt sich jederzeit der
aktuelle Stand der Sach- und Personenkon-
ten abrufen. Am Jahresende übergibt man
dann die Summen- und Saldenliste dem
Steuerberater, der daraus die endgültige Bi-
lanz und die Steuererklärungen fertigt.

D ie Entscheidung, ob die Buchhaltung
vollständig oder teilweise im Betrieb
erledigt oder an externe Stellen wei-

tergeben wird, muß jeder Betrieb letztlich
aufgrund seiner individuellen Situation tref-
fen. Eine Absprache mit dem Steuerberater
hilft hier oft weiter. Auch wenn wesentli-
che Teile außer Haus erledigt werden, darf
der Unternehmer deswegen nicht „die Hän-
de in den Schoß legen“. Viele Betriebs- und
Geschäftsinhaber legen hier ein fatales
Phlegma an den Tag. Sie heften beispiels-
weise die regelmäßigen DATEV-Auswer-
tungen vom Steuerberater sorgfältig ab, oh-
ne einen Blick darauf zu werfen. Abgese-
hen davon, daß diese Dienstleistung teuer
bezahlt ist, verzichten sie damit auf wichti-
ge Kontroll- und Führungsinformationen.
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